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Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr der Stadt Monheim am Rhein 
hat in seiner Sitzung am 18.02.2016 die öffentliche Auslegung des Entwurfes des  

Bebauungsplans Nr. 63B 1.Änd. „Am Waldbeerenberg“ 

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich befindet sich auf einer landwirtschaftlich genutzten Freiflä-
che ca. 100 m nördlich des Landecker Weges, 
und ist aus dem nachfolgend abgedruckten Planausschnitt ersichtlich.  
 
Ziel der Planung: 
 

•Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung zur Realisierung einer Sporthalle 
und       eines Vereinsheimes in einem Gebäude.  

 
Der Plan sowie Begründung und umweltbezogenen Informationen liegen in der Zeit vom: 
 

24.03.2016 – 29.04.2016 einschließlich 
im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, 

Bereich Stadtplanung und Bauaufsicht 
Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, 

II. Obergeschoss, zwischen Zimmer 219 und 220 
 

während der allgemeinen Dienstzeiten aus und zwar werktags: 
 
Montag bis Mittwoch:  08.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Donnerstag:    08.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.30 Uhr 
Freitag:    08.30 Uhr – 12.00 Uhr  
 
Während dieser Zeit können zu dem Entwurf, Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden. In den Zimmern 218 und 219 werden Anregungen, die zur Nieder-
schrift vorgebracht werden sollen, entgegen genommen sowie auf Wunsch Auskünfte er-
teilt. 
Es besteht auch die Möglichkeit, den Bauleitplan unter: 
www.monheim.de/rathaus/planen-und-bauen/bauleitplanung-aktuell einzusehen bzw. An-
regungen per Email an  
stadtplanung@monheim.de während der Zeit der öffentlichen Auslegung vorzubringen. 
 
Hinweise: 

• Die im Bebauungsplan genannten technischen Regelwerke wie DIN-Vorschriften und 
VDI-Normen können wie vorstehend angegeben eingesehen werden.  

 
• Es liegen umweltbezogene Informationen in Form von Gutachten und Stellungnah-

men zu folgenden Themen vor: 
)  

o Artenschutz / Tier- und Pflanzenwelt :  
Artenschutzvorprüfung (ASP 1) – Ergänzung für den Bebauungsplan Nr. 63 B 
"Am Waldbeerenberg" in Monheim am Rhein, hier: Entgegnung zur Stellung-
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nahme "Feldlerchen in Baumberg-Ost" der NABU Ortsgruppe Monheim , Bü-
ro Haacken vom - 6. November 2015; 

o Immissionen (Lärm): 
Schalltechnische Untersuchung zur Neubewertung der Sportlärmimmissio-
nen vom 06.11.2015, Büro Peutz Consult, Düsseldorf 

 
Stellungnahmen, die nicht innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben wurden können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
zur Einleitung einer Normenkontrolle unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragssteller im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
 
Monheim am Rhein, 10.03.2016 
 
 
 
gez. 
Zimmermann 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan 

Nr. 84M 2.Änd. „Rheinpark“ 

Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat in seiner Sitzung am 09.03.2016 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 84M 2.Änd. „Rheinpark“ wird als Satzung beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt: 
- im Norden durch die Plangebietsgrenze des rechtskräftigen B’Planes 84M 1.Änd. 
- im Osten durch den Monberg             
- im Süden durch die Wasserachse            
- im Westen durch die Rheinpromenade; 
und ist aus dem nachfolgend abgedruckten Planausschnitt ersichtlich.  
 
Hiermit wird der Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der vorgenannten Bebauungsplan wird im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Bereich 
Stadtplanung und Bauaufsicht, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, 2. Obergeschoss, 
Zimmer 218, 219, während der allgemeinen Dienstzeiten: 
 

Montag bis Mittwoch:  08:30 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–15:00 Uhr 

Donnerstag:    08:30Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr-17:30 Uhr 

Freitag:    08:30 Uhr–12:00 Uhr 

für jedermann zur Einsichtnahme und für die Erteilung von Auskünften bereitgehalten. 

 

Hinweise: 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung 
(§ 215 BauGB) 

Gemäß § 215 Abs.1 Baugesetzbuch werden 

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am 
Rhein, unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht 
worden. 
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Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

Gemäß § 7 Abs. 6 GO NW wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen den hiermit bekanntgemachten Bebauungs-
plan nach Ablauf eines Jahres seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) der o.g. Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung gegenüber der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am 
Rhein, gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche (§ 44 BauGB) 

Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigungen 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind. Er kann gem. § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt. 

Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. 

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) zur Einleitung einer Normenkontrolle unzulässig ist, soweit mit ihm Einwen-
dungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 

Monheim am Rhein, 15.03.2016 

 
 
 
gez. 
Zimmermann 
Bürgermeister 
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